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Schuleingangsuntersuchung für das Schuljahr 2025/2026 

 

Sehr geehrte Eltern, 

 

für Ihr Kind beginnt in diesem Jahr das Verfahren zur Aufnahme in die Schule. 

Die Schulärztin des Gesundheitsamtes hat laut § 37 Abs. 2 Schulgesetz des Landes Sachsen-

Anhalt (vom 01. August 2005 in der jeweils geltenden Fassung) zu prüfen, 

ob Ihr Kind altersgerecht entwickelt ist und ob ggf. gesundheitliche Einschränkungen bestehen 

und muss die Eltern und Schule/Schulamt dazu beraten. 

Aus diesem Grund wird Ihr Kind im Gesundheitsamt Eisleben, Größlerstr.2 untersucht. 

Bitte tragen Sie Ihr Kind und Ihre Telefonnummer auf der Liste für einen Termin ein. 

Sollten Krankheitssymptome vorliegen, setzen Sie sich mit uns telefonisch in Verbindung. 

Bitte bringen Sie zu dieser Untersuchung den Impfausweis, das Vorsorgeheft, 

Brille (falls vorhanden) und den Zahngesundheitspass mit. 

Terminverlegungen sind nur in Ausnahmefällen (z. B. Krankheit, Reha, Kur) möglich.  

Bei Rückfragen stehen wir unter 03464 – 5354431 zur Verfügung. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

i. A. 

J. Rühlemann 

Fachärztin für Kinder-und Jugendmedizin 

Ärztin im Gesundheitsamt 

Gesundheitsamt (Abt. Kinder- und 

Jugendärztlicher Dienst) 

Größlerstraße 2,  

06295 Lutherstadt Eisleben 

Frau Klingner-Richter 101 

schularzt@lkmsh.de 

An die Eltern 
    

  

  

  05.06.2024 

03464/535- 4431 03464/535-4490 


